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Merkblatt:      Lärmschutzförderung 
 an Landesstraßen
Warum wird gefördert?


Zweck der Förderung von Schallschutzmaßnahmen ist der Schutz der Menschen und ihrer natürlichen Umwelt vor störenden Lärmeinwirkungen. Gefördert werden Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen.

Was wird gefördert?

Der Einbau/Umbau von
· Schallschutzfenster
· Schallschutztüren



· Schalldämmlüfter
in Wohn- und Schlafräumen.

Voraussetzung:
Die Förderung muss vor der Durchführung der Baumaßnahme beantragt werden. Das Schalldämmmaß der neuen Fenster und Lüfter muss mindestens 38 dB höchstens jedoch 45 dB (ÖNORM B 8115) betragen. Das Wohnobjekt muss mindestens 10 Jahre an einer Landesstraße stehen. 
Wer erhält die Förderung?

Eigentümer, Bestandnehmer oder Bevollmächtigter einer Wohnung, eines Einfamilienhauses bzw. eines Beherbergungsbetriebes.

Wie komme ich zu einer Förderung?

Das Ansuchen mit Antragsformular, welches bei der Wohnsitzgemeinde aufliegt und von dieser bestätigt werden muss, ist an das Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung VIIb - Straßenbau Feldkirch, Widnau12 zu richten. Die Ermittlung der tatsächlichen Lärmbelastung erfolgt durch Fachleute des Amtes der Vorarlberger Landesregierung.

Ab welchen Grenzwerten der Lärmbelästigung ist eine Förderung möglich?

	
	Landesstraßen

	am Tag
	60 dB

	bei Nacht
	50 dB


Wie hoch ist die Förderung?

	
	Landesstraßen

(seit 01.04.2002 sind die ehem. Bundesstraßen ,außer A+S, den Landesstraßen gleichgestellt)

	Lärmschutzfenster:
	65 % des Ankaufes und der Ein-Ausbaukosten
von derzeit 

max. € 714,- Bemessungsgrundlage je m² Fensterfläche       (Stand Jänner 2012)

	Lärmdämmlüfter:
	Ankauf und Einbau,            max. € 420,- 



	Obergrenze der Förderung:
	pro Objekt bzw. Einfamilienhaus von derzeit
€ 11.900,-

pro Beherbergungsbetrieb
€ 4.960,- (netto)

	Bemessungsbeträge beinhalten 20 % MWSt.


Wo bekomme ich weitere Auskünfte?

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung VIIb - Straßenbau 
Widnau 12
6800 Feldkirch
Feurstein Wolfgang, 
Telefon 05522/333-27228,
E-Mail: wolfgang.feurstein@vorarlberg.at
Download des Lärmschutzformulars:

http://www.vorarlberg.at
\ Bürgerservice \ Anträge & Formulare (Sachgebiet Straßen)

Feldkirch, 1.Jänner 2012
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